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In diesem Zusammenhang ist generell zu prüfen, ob die 
hinsichtlich des Einsatzes von Reisekadern und Geheim- 
nisträgern in den einzelnen Organen, Einrichtungen usw. 
bestehenden Festlegungen noch dem jetzigen Stand der gesell

schaftlichen Entwicklung und den Sicherheitserfordernissen 
entsprechen bzw. inwieweit sie überhaupt konsequent durch
gesetzt werden, welche Mängel und Lücken es dabei gibt.
Die notwendige Präzisierung dieser Festlegungen und Verein
barungen ist durch die zuständigen Mitarbeiter des MfS zu 

unterstützen.
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